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FONDSVERTRAG 

 

I. Grundlagen 

§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung und Depotbank 

1. Unter der Bezeichnung Swiss Rock (CH) Institutional Funds besteht ein vertraglicher 

Umbrella-Fonds der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anle-

ger (der „Umbrella-Fonds“) gemäss Art. 25 ff. i.V.m. Art. 68 ff. und Art. 92 f. des Bun-

desgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) sowie i.V.m. 

Art. 112 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 

(„KKV“). Der Kreis der Anleger ist im Sinne von § 5 beschränkt. Der Umbrella-Fonds 

richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG 

i.V.m. Art. 4 Abs. 3–5 oder Art. 5 Abs. 1 und 4 des Bundesgesetzes über die Finanz-

dienstleistungen vom 15. Juni 2018 (FIDLEG) sowie an qualifizierte Anleger im Sinne 

von Art. 10 Abs. 3ter KAG. Der Umbrella-Fonds besteht zurzeit aus folgenden Teilver-

mögen: 

- Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund 

 

2. Fondsleitung und Vermögensverwalter ist die Swiss Rock Asset Management AG, Zü-

rich. 

 

3. Depotbank ist die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz. 

 

4. Die FINMA hat auf Gesuch der Fondsleitung und der Depotbank die Teilvermögen 

dieses Umbella-Fonds gemäss Art. 10 Abs. 5 KAG von folgenden Vorschriften befreit: 

a) die Pflicht zur Erstellung eines Halbjahresberichtes. 

 

Die FINMA hat die Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds weiter gemäss Art. 50 FIDLEG 

von der Prospektpflicht befreit. 

 

Anstelle des Prospekts macht die Fondsleitung im Anhang zu diesem Fondsvertrag 

den Anlegern ergänzende Angaben, namentlich über eine allfällige Übertragung von 

Anlageentscheiden und weiterer Teilaufgaben der Fondsleitung, über Zahlstellen und 

über die Prüfgesellschaft des Umbrella-Fonds. 
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5. In Anwendung von Art. 78 Abs. 4 KAG hat die FINMA auf Gesuch der Fondsleitung 

und der Depotbank die Teilvermögen dieses Umbrella-Fonds von der Pflicht zur Ein- 

und Auszahlung in bar befreit. 

 

II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

§ 2 Der Fondsvertrag 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern1 einerseits und Fondsleitung sowie Depot-

bank andererseits werden durch den vorliegenden Fondsvertrag und die einschlägigen 

Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung geordnet. 

 

§ 3 Die Fondsleitung 

1. Die Fondsleitung verwaltet die Teilvermögen für Rechnung der Anleger selbständig 

und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbesondere über die Ausgabe von Anteilen, 

die Anlagen und deren Bewertung. Sie berechnet die Nettoinventarwerte der Teilver-

mögen und setzt Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. 

Sie macht alle zum Umbrella-Fonds bzw. zu den Teilvermögen gehörenden Rechte gel-

tend. 

 

2. Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Infor-

mationspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der 

Anleger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Ge-

schäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen verwal-

teten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern direkt 

oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflossene 

Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte 

Vorteile. 

 

3. Die Fondsleitung darf für alle oder einzelne Teilvermögen die Anlageentscheide sowie 

Teilaufgaben Dritten übertragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwal-

tung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die über die für diese Tätigkeit 

notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen und über die erforderlichen 

 

1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z.B. 

Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für beide Ge-

schlechter.  
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Bewilligungen verfügen. Sie instruiert und überwacht die beigezogenen Dritten sorgfäl-

tig.  

Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögensverwalter übertragen werden, die über 

die erforderliche Bewilligung verfügen.  

Die Anlageentscheide dürfen weder an die Depotbank noch an andere Unternehmen 

übertragen werden, deren Interessen mit denen der Fondsleitung oder der Anleger 

kollidieren können.  

Die Fondsleitung bleibt für die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Pflichten verantwort-

lich und wahrt bei der Übertragung von Aufgaben die Interessen der Anleger. Für 

Handlungen der Personen, denen die Fondsleitung Aufgaben übertragen hat, haftet sie 

wie für eigenes Handeln. 

 

4. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Änderung dieses Fonds-

vertrags bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einreichen (siehe § 26) sowie mit 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde weitere Teilvermögen eröffnen. 

 

5. Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teilvermögen oder mit an-

deren Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen oder den Umbrel-

la-Fonds bzw. einzelne Teilvermögen gemäss den Bestimmungen von § 25 auflösen. 

 

6. Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütun-

gen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufga-

ben eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser 

Verbindlichkeiten gemacht hat. 

 

§ 4 Die Depotbank 

1. Die Depotbank bewahrt das Vermögen der Teilvermögen auf. Sie besorgt die Ausgabe 

und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsverkehr für die Teilvermögen. 

 

2. Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, Sorgfalts- und Informati-

onspflicht. Sie handeln unabhängig und wahren ausschliesslich die Interessen der An-

leger. Sie treffen die organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Ge-

schäftsführung erforderlich sind. Sie legen Rechenschaft ab über die von ihnen aufbe-

wahrten kollektiven Kapitalanlagen und informieren über sämtliche den Anlegern di-

rekt oder indirekt belasteten Gebühren und Kosten sowie über von Dritten zugeflosse-
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ne Entschädigungen, insbesondere Provisionen, Rabatte oder sonstige vermögenswerte 

Vorteile. 

 

3. Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Umbrella-Fonds bzw. der 

Teilvermögen verantwortlich, kann aber nicht selbständig über deren Vermögen verfü-

gen. 

 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf das Vermögen der 

Teilvermögen beziehen, der Gegenwert innert der üblichen Fristen übertragen wird. Sie 

benachrichtigt die Fondsleitung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist er-

stattet wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen Vermögens-

wert, sofern dies möglich ist.  

 

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten so, dass sie jeder-

zeit die verwahrten Vermögensgegenstände der einzelnen Anlagefonds voneinander 

unterscheiden kann.  

Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in Verwahrung genom-

men werden können, das Eigentum der Fondsleitung und führt darüber Aufzeichnun-

gen.  

 

6. Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- oder Ausland mit der Aufbe-

wahrung des Vermögens der Teilvermögen beauftragen, soweit dies im Interesse einer 

sachgerechten Verwahrung liegt. Sie prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte 

Dritt- oder Zentralverwahrer: 

a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Garantien und die fachli-

chen Qualifikationen verfügt, die für die Art und die Komplexität der Vermö-

gensgegenstände, die ihm anvertraut wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit sichergestellt wird, 

dass sich die Finanzinstrumente in seinem Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so verwahrt, dass sie 

von der Depotbank durch regelmässige Bestandesabgleiche zu jeder Zeit eindeu-

tig als zum Vermögen des entsprechenden Teilvermögens gehörend identifiziert 

werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der Wahrnehmung ih-

rer delegierten Aufgaben und der Vermeidung von Interessenkollisionen einhält. 
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7. Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie 

nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die 

nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat. Der Anhang enthält Ausfüh-

rungen zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Zentralverwahrer 

verbundenen Risiken. 

 

8. Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorstehenden Absatzes nur 

an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die 

zwingende Verwahrung an einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- 

oder Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender 

Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts. Die Anleger sind im An-

hang über die Aufbewahrung durch nicht beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer 

zu informieren.   

 

9. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und den Fondsvertrag 

beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung der Nettoinventarwerte und der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise der Anteile sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag 

entsprechen und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwendet wird. Für 

die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im Rahmen der Anlagevorschriften 

trifft, ist die Depotbank nicht verantwortlich. 

 

10. Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgesehenen Vergütungen, 

auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben 

eingegangen ist, und auf Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Ver-

bindlichkeiten gemacht hat. 

 

11. Die Depotbank ist für die Aufbewahrung der Vermögen der Zielfonds, in welche dieser 

Umbrella-Fonds bzw. dessen Teilvermögen investieren, nicht verantwortlich, es sei 

denn, ihr wurde diese Aufgabe übertragen. 

 

§ 5 Die Anleger 

1. Der Kreis der Anleger ist auf qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 

Abs. 3–5 oder Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG sowie auf qualifizierte Anleger im Sinne von 

Art. 10 Abs. 3ter KAG beschränkt. Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 

KAG gelten professionelle Kunden nach Art. 4 Abs. 3–5 oder nach Art. 5 Abs. 1 und 4 

FIDLEG i.V.m. Art. 5 der Verordnung über die Finanzdienstleistungen vom 6. November 
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2019 (FIDLEV). Als qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gelten Vermö-

gensverwaltungs- oder Anlageberatungskunden unter den in dieser Bestimmung auf-

geführten Voraussetzungen. Professionelle Tresorerie liegt vor, wenn das Unternehmen 

bzw. die öffentlich-rechtliche Körperschaft oder Vorsorgeeinrichtung mindestens eine 

fachlich ausgewiesene, im Finanzbereich erfahrene Person damit betraut, die Finanz-

mittel dauernd zu bewirtschaften. 

 Für einzelne Teilvermögen bzw. Anteilsklassen kann der Anlegerkreis weiter einge-

schränkt werden (vgl. § 6 Ziff. 4).  

Die Fondsleitung und die Depotbank stellen sicher, dass die Anleger die Vorgaben in 

Bezug auf den Anlegerkreis des Teilvermögens bzw. der Anteilsklasse erfüllen.  

 

2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in bar eine Forderung 

gegen die Fondsleitung auf Beteiligung an Vermögen und am Ertrag eines Teilvermö-

gens des Umbrella-Fonds. Anstelle der Einzahlung in bar kann auf Antrag des Anlegers 

und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sacheinlage gemäss den Bestimmungen 

von § 17 Ziff. 7 vorgenommen werden. Die Forderung der Anleger ist in Anteilen be-

gründet. 

 

3. Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten Anteils in das ent-

sprechende Teilvermögen verpflichtet. Ihre persönliche Haftung für Verbindlichkeiten 

des Umbrella-Fonds bzw. der einzelnen Teilvermögen ist ausgeschlossen. 

 

4. Die Anleger sind nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berech-

tigt, an dem sie beteiligt sind. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden 

Verbindlichkeiten haftet nur das betreffende Teilvermögen. 

 

5. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über die Grundlagen für 

die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil. Machen die Anleger ein Interesse 

an näheren Angaben über einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von 

Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten, das Risikomanagement oder über Sacheinlagen 

bzw. -auslagen geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit Aus-

kunft. Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondsleitung verlangen, dass die 

Prüfgesellschaft oder eine andere sachverständige Person den abklärungsbedürftigen 

Sachverhalt untersucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

 

6. Die Anleger können den Fondsvertrag jederzeit kündigen und die Auszahlung ihres 

Anteils am entsprechenden Teilvermögen in bar verlangen. Anstelle der Auszahlung in 
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bar kann auf Antrag des Anlegers und mit Zustimmung der Fondsleitung eine Sach-

auslage gemäss den Bestimmungen von § 17 Ziff. 7 vorgenommen werden. 

 

7. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung und/oder der Depotbank und ihren 

Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die gesetzlichen oder 

fondsvertraglichen Voraussetzungen für die Beteiligung an einem Teilvermögen oder 

einer Anteilsklasse erfüllen bzw. nach wie vor erfüllen. Überdies sind sie verpflichtet, 

die Depotbank, die Fondsleitung und deren Beauftragte umgehend zu informieren, 

sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. 

 

Anleger der Anteilsklasse W haben das in § 6 Ziff. 4 erwähnte Formular W-8BEN-E 

rechtzeitig einzureichen und dieses unverzüglich und unaufgefordert zu aktualisieren, 

sobald dies notwendig ist. Anleger der Anteilsklasse W haften für sämtliche Schä-

den, welche sich aus einem nicht mehr aktuellen oder aus einem nicht korrekt 

ausgefüllten Formular W-8BEN-E in Bezug auf ihre Anlage ergeben. Diese Haftung 

umfasst u.a. allfällige Steuerfolgen und Abwicklungskosten (insb. Kosten für 

Rechts- und Steuerberatung), welche in diesem Zusammenhang entstehen. Anle-

ger der Anteilsklasse W stimmen einer vollständigen Offenlegung ihrer Beteiligung 

am Teilvermögen und namentlichen Bekanntgabe gegenüber der amerikanischen 

Steuerbehörde und/oder anderen Depotstellen, welche Vermögenswerte des Teil-

vermögens verwahren oder verwahrt haben, zu. In diesem Rahmen entbinden An-

leger der Anteilsklasse W die Fondsleitung und die Depotbank sowie deren Beauf-

tragte vollständig und unwiderruflich vom Fondskunden- und/oder Bankkunden-

geheimnis und ermächtigen diese, sämtliche erforderlichen und zweckdienlichen 

Meldungen an in- oder ausländische Behörden sowie Depotstellen vorzunehmen. 

 

8. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zusammenarbeit mit der 

Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenommen werden, 

wenn: 

a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur Bekämpfung der 

Geldwäscherei, erforderlich ist; 

b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzungen zur Teilnahme an 

einem Teilvermögen nicht mehr erfüllt. 

 

9. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung in Zusammenar-

beit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis zwangsweise zurückgenom-

men werden, wenn: 
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a) die Beteiligung des Anlegers an einem Teilvermögen oder an der betreffenden 

Anteilsklasse geeignet ist, die wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger mas-

sgeblich zu beeinträchtigen, insbesondere wenn die Beteiligung steuerliche Nach-

teile für den Umbrella-Fonds bzw. ein Teilvermögen im In- oder Ausland zeitigen 

kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf sie anwendbaren 

in- oder ausländischen Gesetzes oder dieses Fondsvertrags erworben haben oder 

halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt werden, insbesondere in 

Fällen, wo einzelne Anleger durch systematische Zeichnungen und unmittelbar da-

rauf folgende Rücknahmen Vermögensvorteile zu erzielen versuchen, indem sie 

Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse und der Bewertung des 

Vermögens der Teilvermögen ausnutzen (Market Timing). 

 

§ 6 Anteile und Anteilsklassen 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen schaffen, 

aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen berechtigen zur Beteiligung am ungeteil-

ten Vermögen des entsprechenden Teilvermögens, welches seinerseits nicht segmen-

tiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund klassenspezifischer Kostenbelastungen oder 

Ausschüttungen oder aufgrund klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen 

und die verschiedenen Anteilsklassen eines Teilvermögens können deshalb einen un-

terschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassenspezifische Kosten-

belastungen haftet das Vermögen des Teilvermögens als Ganzes. 

 

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen wird im Publikations-

organ bekannt gemacht. Nur die Vereinigung von Anteilsklassen gilt als Änderung des 

Fondsvertrags im Sinne von § 26.  

 

3. Die verschiedenen Anteilsklassen der Teilvermögen können sich namentlich hinsichtlich 

Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, Ausschüttung oder Thesau-

rierung der Erträge, Mindestanlage sowie Anlegerkreis unterscheiden. 

 

 Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse belastet, der eine be-

stimmte Leistung zukommt. Vergütungen und Kosten, die nicht eindeutig einer An-
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teilsklasse zugeordnet werden können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Ver-

hältnis zum Vermögen des Teilvermögens belastet. 

 

4. Zurzeit bestehen die folgenden Anteilsklassen: 

 

-  Anteile der Anteilsklasse A sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 

Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse A sind allen 

qualifizierten Anlegern gemäss § 5 Ziff. 1 zugänglich. 

-  Anteile der Anteilsklasse C sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 

Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse C sind nur 

zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1, die einen Dienstleistungs-

vertrag abgeschlossen haben. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3ter 

KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag 

oder ein schriftlicher Beratungsvertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsich-

tigten Finanzintermediär. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG 

gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag, ein 

schriftlicher Beratungsvertrag, ein schriftlicher Investitionsvertrag oder ein anderer 

schriftlicher Vertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzinter-

mediär. Die Anteile der Anteilsklasse C dürfen nur von beaufsichtigten Finanzin-

termediären angeboten resp. eingesetzt werden, sofern diese eine entsprechende 

Kooperationsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen haben. Bei der An-

teilsklasse C wird keine Management Fee im Sinne von § 19 Ziff. 1 zulasten des 

Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der Fondsleitung für die Vermö-

gensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit wird im Rahmen 

des Dienstleistungsvertrages erhoben. 

-  Anteile der Anteilsklasse V sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 

Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Der Anlegerkreis dieser Anteilsklasse 

ist beschränkt auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsor-

ge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversiche-

rungs- oder Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des Bundes unterstellte Lebens-

versicherer oder inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer, welche als 

qualifizierte Anleger im Sinne von § 5 Ziff. 1 qualifizieren. 

-  Anteile der Anteilsklasse W sind thesaurierende Anteile, welche jeweils auf die 

Rechnungseinheit des Teilvermögens lauten. Anteile der Anteilsklasse W sind nur 

zugänglich für schweizerische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (einschliess-

lich berechtigte Anlagestiftungen) mit professioneller Tresorerie im Sinne von Art. 

10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 Bst. f FIDLEG, welche unter dem geltenden 
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Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-USA (DBA CH-USA) sowie gemäss der 

Verständigungsvereinbarung vom 25. November/3. Dezember 2004 in Verbindung 

mit Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA als für den 0% Quellensteuersatz berechtigte Pen-

sionseinrichtungen gelten. Schweizerische Anlagestiftungen gelten unter dem DBA 

CH-USA als berechtigte Pensionseinrichtungen im Sinne von Ziff. 4 Bst. b der Ver-

ständigungsvereinbarung, sofern alle Beteiligten der Anlagestiftung in der Schweiz 

ansässige Vorsorgeeinrichtungen sind, die gestützt auf das Bundesgesetz über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge errichtet wurden, nicht 

aber anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge oder andere individuelle 

Selbstvorsorgepläne. Die vorgenannte Verständigungsvereinbarung bezweckt die 

Klarstellung der Voraussetzungen unter denen anerkannte schweizerische Einrich-

tungen der beruflichen Vorsorge (einschliesslich berechtigte Anlagestiftungen) eine 

vollständige Entlastung von US Quellensteuern auf Dividenden gemäss Art. 10 Abs. 

3 DBA CH-USA bewirken können. Die Fondsleitung beabsichtigt, die Anteilsklasse 

gegenüber den US Steuerbehörden zwecks Ermöglichung der vollständigen Quel-

lensteuerentlastung unter Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA als transparent zu deklarie-

ren. Anleger der Anteilsklasse W haben ihre Qualifikation für diese Anteilsklasse 

mittels eines vollständig und korrekt ausgefüllten sowie im Original unterzeichne-

ten Steuerformulars (W-8BEN-E) gegenüber der Depotbank respektive der Fonds-

leitung zu bestätigen bzw. die entsprechende Bestätigung fristgerecht bei der De-

potbank respektive der Fondsleitung zu erneuern. Mit ausdrücklicher vorgängiger 

Zustimmung der Depotbank im Sinne von Ziff. 6 nachfolgend kann der Anleger 

das Formular W-8BEN-E der Depotbank respektive der Fondsleitung auch durch 

seine Depotstelle einreichen, sofern die Anteile bei der Depotbank in einem aus-

schliesslich dem Anleger gewidmeten Depot verbucht werden.  

 

5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässige geführt. Der Anleger ist nicht 

berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder auf den Inhaber lautenden 

Anteilscheines zu verlangen.  

 

6. Die buchmässige Führung der Anteile der Anteilsklasse W hat grundsätzlich über ein 

Depot bei der Depotbank zu erfolgen. Die Registrierung als Inhaber des Depots gilt 

gegenüber der Depotbank, der Fondsleitung und Dritten als Ausweis über den Bestand 

und die Höhe der Forderung des Anlegers. Die nachstehenden Bestimmungen sind 

vorbehalten. 

Die Depotbank kann die Zustimmung erteilen, dass anstelle eines Anlegers dessen De-

potstelle der Depotbank gegenüber als Deponentin eingetragen wird, sofern diese De-
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potstelle der Depotbank gegenüber schriftlich bestätigt, dass ihr Kunde (a) sämtliche 

fondsvertraglichen Voraussetzungen zum Halten von Anteilen des massgeblichen Teil-

vermögens bzw. der massgeblichen Anteilsklasse erfüllt, (b) die Depotstelle die Depot-

bank über allfällige Änderungen informieren wird und (c) die Anforderungen betref-

fend die erforderlichen Steuerformulare (insb. W-8BEN-E) gemäss § 6 Ziff. 4 erfüllt sind 

und diese Steuerformulare der Depotbank respektive der Fondsleitung eingereicht 

werden. Bei der betreffenden Depotstelle hat es sich um eine Schweizer Bank, ein 

Schweizer Wertpapierhaus, eine ausländische Bank aus einem OECD-Mitgliedstaat oder 

aus Liechtenstein, die in massgeblichem Umfang im Global Custody Geschäft tätig ist, 

zu handeln. 

 

7. Die Depotbank und die Fondsleitung sind verpflichtet, Anleger, welche die Vorausset-

zungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile 

innert 30 Kalendertagen im Sinne von § 17 zurückzugeben, an eine Person zu übertra-

gen, die die genannten Voraussetzungen erfüllt oder in Anteile einer anderen Anteils-

klasse desselben Teilvermögens umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet 

der Anleger dieser Aufforderung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zusammenar-

beit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen Umtausch in eine andere An-

teilsklasse desselben Teilvermögens oder, sofern dies nicht möglich ist, eine zwangs-

weise Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 8 der betreffenden Anteile vornehmen. 

 

8. Sowohl Rechtsgeschäfte, mit welchen Anteile der Teilvermögen übertragen werden 

(Verpflichtungsgeschäft), als auch die Übertragung selbst (Verfügungsgeschäft) sind 

nur rechtsgültig, wenn der Erwerber den Nachweis erbringen kann, dass er ein qualifi-

zierter Anleger im Sinne von § 5 Ziff. 1 ist und alle Voraussetzungen der entsprechen-

den Anteilsklasse erfüllt. 

 

III. Richtlinien der Anlagepolitik 

A Anlagegrundsätze 

§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 

1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen jedes Teilvermögens beachtet die Fondsleitung 

im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung die nachfolgend aufgeführten prozen-

tualen Beschränkungen. Diese beziehen sich auf das Vermögen der einzelnen Teilver-

mögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzuhalten. Die einzelnen Teilvermögen 

müssen die Anlagebeschränkungen sechs Monate nach Ablauf der Zeichnungsfrist 

(Lancierung) erfüllen. 
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2. Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen überschritten, so müssen die 

Anlagen unter Wahrung der Interessen der Anleger innerhalb einer angemessenen 

Frist auf das zulässige Mass zurückgeführt werden. Werden Beschränkungen in Verbin-

dung mit Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine Veränderung des Deltas ver-

letzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung der Interessen der Anleger 

spätestens innerhalb von drei Bankwerktagen wieder herzustellen. 

 

§ 8 Anlagepolitik 

1. Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifischen Anlagepolitik jedes Teilvermögens 

gemäss Ziff. 2 dessen Vermögen in die nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit 

diesen Anlagen verbundenen Risiken sind im Anhang offen zu legen. 

a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkunde-

te Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, und 

die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht verkörpern, solche 

Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie 

namentlich Warrants. 

Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, wenn deren Zulassung 

an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt in den Emissionsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem 

Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem anderen dem Publikum offen ste-

henden Markt zugelassen, so sind die Titel innerhalb eines Monats zu verkaufen 

oder in die Beschränkungsregel von Ziff. 1 Bst. g einzubeziehen. 

b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Derivate gemäss Bst. 

b, Anteile bzw. Aktien an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktin-

strumente gemäss Bst. e, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder 

Währungen zugrunde liegen, und (ii) die zugrunde liegenden Basiswerte gemäss 

Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Derivate sind entweder an einer Börse 

oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder 

OTC gehandelt. 

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf 

dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täg-

lich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. 

Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar. Derivate können ge-

mäss § 12 eingesetzt werden. 



Seite 14 von 49 

c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss Bst. a, Deri-

vate gemäss Bst. b, strukturierte Produkte gemäss Bst. c, Anteile bzw. Aktien an 

kollektiven Kapitalanlagen gemäss Bst. d, Geldmarktinstrumente gemäss Bst. e, Fi-

nanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen zugrunde liegen 

und (ii) die zugrunde liegenden Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zu-

lässig sind. Strukturierte Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC gehandelt.  

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein beaufsichtigter, auf 

dieses Geschäft spezialisierter Finanzintermediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täg-

lich handelbar sind oder eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. 

Zudem sind sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar.  

d) Anteile bzw. Aktien an anderen in- oder ausländischen kollektiven Kapitalanlagen 

(Zielfonds), wenn (i) deren Dokumente die Anlagen in andere Zielfonds ihrerseits 

insgesamt auf 10% begrenzen; (ii) für diese Zielfonds in Bezug auf Zweck, Organi-

sation, Anlagepolitik, Anlegerschutz, Risikoverteilung, getrennte Verwahrung des 

Fondsvermögens, Kreditaufnahme, Kreditgewährung, Leerverkäufe von Wertpapie-

ren und Geldmarktinstrumenten, Ausgabe und Rücknahme der Anteile und Inhalt 

der Halbjahres- und Jahresberichte gleichwertige Bestimmungen gelten wie für 

Anlagefonds der Art „Effektenfonds“ oder „übrige Fonds für traditionelle Anla-

gen“ und (iii) diese Zielfonds im Sitzstaat als kollektive Kapitalanlagen zugelassen 

sind und dort einer dem Anlegerschutz dienenden, der schweizerischen gleichwer-

tigen Aufsicht unterstehen, und die internationale Amtshilfe gewährleistet ist. 

Anteile bzw. Aktien von geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich 

Exchange Traded Funds (ETF) sind nur zulässig, wenn diese an einer Börse oder an 

einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt wer-

den. 

Die Fondsleitung darf unter Vorbehalt von § 19 Anteile bzw. Aktien von Zielfonds 

erwerben, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft 

verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung 

oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. 

e) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer Bör-

se oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt ge-

handelt werden; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem 

anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, dür-

fen nur erworben werden, wenn die Emission oder der Emittent Vorschriften über 

den Gläubiger- und den Anlegerschutz unterliegt und wenn die Geldmarktinstru-

mente von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder garantiert sind. 
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f)  Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten bei Banken, 

die ihren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

haben oder in einem anderen Staat, wenn die Bank dort einer Aufsicht untersteht, 

die derjenigen in der Schweiz gleichwertig ist. 

g) Andere als die vorstehend in Bst. a bis f genannten Anlagen insgesamt bis höchs-

tens 10% des Vermögens eines Teilvermögens; nicht zulässig sind (i) Anlagen in 

Edelmetallen, Edelmetallzertifikate, Waren und Warenpapieren sowie (ii) echte 

Leerverkäufe von Anlagen aller Art. 

 

2. Nachstehend werden die Anlagepolitiken der einzelnen Teilvermögen aufgeführt: 

2.1 Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund 

a) Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in einer langfristigen Performance und 

insbesondere in einem langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifika-

tion durch die getätigten Anlagen. 

b) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. d mindestens zwei Drittel des Ge-

samtvermögens des Teilvermögens in: 

ba) Beteilligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossen-

schaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depository Receipts (GDR), American 

Depository Receipts (ADR) und ähnliches), von Unternehmen weltweit; 

bb) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlage-

politik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; 

bc) Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf An-

lagen gemäss Bst. ba sowie auf Aktienindizes; 

bd) Derivate (einschliesslich Warrants) auf Anlagen gemäss Bst. ba sowie auf Aktien-

indizes. 

c) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. d höchstens ein Drittel des 

Gesamtvermögens des Teilvermögens investieren in: 

ca) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Immobilieninvestmentgesellschaf-

ten (einschliesslich Real Estate Investment Trusts (REITs)), die an einer Börse oder 

einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt 

werden; 

cb) Obligationen (inkl. Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), No-

tes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –

wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emit-

tenten weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen; 

cc) Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen frei konvertierbaren 

Währungen; 
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cd) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlage-

politik hauptsächlich in die unter Bst. cb oder cc genannten Anlagen investieren;  

ce) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; 

cf) Guthaben auf Sicht und auf Zeit. 

d) Zusätzlich hat die Fondsleitung die nachstehenden Anlagebeschränkungen, die sich auf 

das Gesamtvermögen des Teilvermögens beziehen, einzuhalten: 

da) Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) insgesamt 

höchstens 10%; 

db) Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Immobilieninvestmentgesellschaf-

ten (einschliesslich Real Estate Investment Trusts (REITs)) gemäss Bst. ca höchs-

tens 10%. 

e) Die Anlagen dieses Teilvermögens können weltweit, insbesondere auch in Schwellen-

ländern (Emerging Markets), vorgenommen werden. Anlagen in Emerging Markets 

können mit den im Anhang aufgeführten Risiken verbunden sein. 

f) Die Fondsleitung kann das Währungsrisiko von Anlagen, welche nicht auf die Rech-

nungseinheit des Teilvermögens lauten, gegen die Rechnungseinheit des Teilvermö-

gens absichern. 

 

3. Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Einzelhei-

ten werden im Anhang offengelegt. 

 

§ 9 Flüssige Mittel 

Die Fondsleitung darf für jedes Teilvermögen zusätzlich angemessene flüssige Mittel in 

der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens und in allen Währungen, in 

denen Anlagen beim entsprechenden Teilvermögen zugelassen sind, halten. Als flüssi-

ge Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Mo-

naten. 

 

B Anlagetechniken und –instrumente 

§ 10 Effektenleihe 

1. Die Fondsleitung darf sämtliche Arten von Effekten ausleihen, die an einer Börse oder 

an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt wer-

den.  

 

2. Die Fondsleitung kann die Effekten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ei-

nem Borger ausleihen („Principal-Geschäft“) oder einen Vermittler damit beauftragen, 
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die Effekten entweder treuhänderisch in indirekter Stellvertretung („Agent-Geschäft“) 

oder in direkter Stellvertretung („Finder-Geschäft“) einem Borger zur Verfügung zu 

stellen. 

 

3. Die Fondsleitung tätigt die Effektenleihe nur mit auf diese Geschäftsart spezialisierten, 

erstklassigen beaufsichtigten Borgern und Vermittlern, wie Banken, Brokern und Versi-

cherungsgesellschaften sowie mit bewilligten und anerkannten zentralen Gegenpartei-

en und Zentralverwahrern, die eine einwandfreie Durchführung der Effektenleihe ge-

währleisten. 

 

4. Sofern die Fondsleitung eine Kündigungsfrist, deren Dauer 7 Bankwerktage nicht über-

schreiten darf, einhalten muss, bevor sie wieder über die ausgeliehenen Effekten recht-

lich verfügen kann, darf sie je Teilvermögen vom ausleihfähigen Bestand einer Art 

nicht mehr als 50% ausleihen. Sichert hingegen der Borger oder der Vermittler der 

Fondsleitung vertraglich zu, dass diese noch am gleichen oder am nächsten Bankwerk-

tag wieder rechtlich über die ausgeliehenen Effekten verfügen kann, so darf der ge-

samte ausleihfähige Bestand einer Art ausgeliehen werden. 

 

5. Die Fondsleitung vereinbart mit dem Borger oder Vermittler, dass dieser zwecks Si-

cherstellung des Rückerstattungsanspruches zugunsten der Fondsleitung Sicherheiten 

nach Massgabe von Art. 51 KKV-FINMA verpfändet oder zu Eigentum überträgt. Der 

Wert der Sicherheiten muss angemessen sein und jederzeit mindestens 100% des Ver-

kehrswerts der ausgeliehenen Effekten betragen. Der Emittent der Sicherheiten muss 

eine hohe Bonität aufweisen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei 

oder von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen 

Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem trans-

parenten Preis an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen-

stehenden Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. 

Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten 

die Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesondere 

müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen 

diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht gilt, 

wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten nicht mehr als 20% 

des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. Vorbehalten bleiben Aus-

nahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter 

muss die Fondsleitung bzw. deren Beauftragter die Verfügungsmacht und die Verfü-

gungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit 
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und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen können. Die 

erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die erhaltenen Sicher-

heiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle 

verwahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht übertragen wird und 

die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei unabhängig ist.  

 

6. Der Borger oder Vermittler haftet für die pünktliche und uneingeschränkte Vergütung 

der während der Effektenleihe anfallenden Erträge, die Geltendmachung anderer Ver-

mögensrechte sowie die vertragskonforme Rückerstattung von Effekten gleicher Art, 

Menge und Güte. 

 

7. Die Depotbank sorgt für eine sichere und vertragskonforme Abwicklung der Effekten-

leihe und überwacht namentlich die Einhaltung der Anforderungen an die Sicherheiten. 

Sie besorgt auch während der Dauer der Leihgeschäfte die ihr gemäss Depotregle-

ment obliegenden Verwaltungshandlungen und die Geltendmachung sämtlicher Rech-

te auf den ausgeliehenen Effekten, soweit diese nicht gemäss anwendbarem Rahmen-

vertrag abgetreten wurden. 

 

§ 11 Pensionsgeschäfte 

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

 

§ 12 Derivate 

1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der Einsatz von Deriva-

ten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen 

nicht zu einer Abweichung von den in diesem Fondsvertrag genannten Anlagezielen 

bzw. zu einer Veränderung des Anlagecharakters der Teilvermögen führt. Zudem müs-

sen die den Derivaten zugrunde liegenden Basiswerte nach diesem Fondsvertrag für 

das entsprechende Teilvermögen als Anlagen zulässig sein. 

Im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen dürfen Derivate nur zum Zwecke der 

Währungsabsicherung eingesetzt werden. Vorbehalten bleibt die Absicherung von 

Markt-, Zins- und Kreditrisiken bei kollektiven Kapitalanlagen, sofern die Risiken ein-

deutig bestimmbar und messbar sind. 

 

2. Bei der Risikomessung gelangt bei allen Teilvermögen der Commitment-Ansatz I zur 

Anwendung. Der Einsatz der Derivate übt unter Berücksichtigung der nach diesem Pa-
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ragraphen notwendigen Deckung weder eine Hebelwirkung auf das Vermögen der 

Teilvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind auf die einzelnen Teilvermögen anwend-

bar. 

 

3. Es dürfen nur Derivat-Grundformen verwendet werden. Diese umfassen: 

a) Call- oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von der positiven oder ne-

gativen Differenz zwischen dem Verkehrswert des Basiswerts und dem Aus-

übungspreis abhängt und null wird, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat; 

b) Credit Default Swaps (CDS); 

c) Swaps, deren Zahlungen linear und pfadunabhängig vom Wert des Basiswerts 

oder einem absoluten Betrag abhängen; 

d) Termingeschäfte (Futures und Forwards), deren Wert linear vom Wert des Basis-

werts abhängt. 

 

4. Der Einsatz von Derivaten ist in seiner ökonomischen Wirkung entweder einem Ver-

kauf (engagementreduzierendes Derivat) oder einem Kauf (engagementerhöhendes 

Derivat) eines Basiswerts ähnlich. 

 

5. a) Bei engagementreduzierenden Derivaten müssen die eingegangenen Verpflichtun-

gen unter Vorbehalt von Bst. b und d dauernd durch die dem Derivat zu Grunde 

liegenden Basiswerte gedeckt sein.  

b) Eine Deckung mit anderen Anlagen als den Basiswerten ist bei engagementredu-

zierenden Derivaten zulässig, die auf einen Index lauten, welcher  

- von einer externen, unabhängigen Stelle berechnet wird; 

- für die als Deckung dienenden Anlagen repräsentativ ist;  

- in einer adäquaten Korrelation zu diesen Anlagen steht. 

c) Die Fondsleitung muss jederzeit uneingeschränkt über die Basiswerte oder Anla-

gen verfügen können. 

d) Ein engagementreduzierendes Derivat kann bei der Berechnung der entsprechen-

den Basiswerte mit dem "Delta" gewichtet werden. 

 

6. Bei engagementerhöhenden Derivaten muss das Basiswertäquivalent einer Derivatposi-

tion dauernd durch geldnahe Mittel gemäss Art. 34 Abs. 5 KKV-FINMA gedeckt sein. 

Das Basiswertäquivalent berechnet sich bei Futures, Optionen, Swaps und Forwards 

gemäss Anhang 1 der KKV-FINMA. 
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7. Die Fondsleitung hat bei der Verrechnung von Derivatpositionen folgende Regeln zu 

berücksichtigen: 

a) Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts sowie gegenläufige 

Positionen in Derivaten und in Anlagen des gleichen Basiswerts dürfen miteinan-

der verrechnet werden ungeachtet des Verfalls der Derivate („Netting“), wenn das 

Derivat-Geschäft einzig zum Zwecke abgeschlossen wurde, um die mit den erwor-

benen Derivaten oder Anlagen im Zusammenhang stehenden Risiken zu eliminie-

ren, dabei die wesentlichen Risiken nicht vernachlässigt werden und der Anrech-

nungsbetrag der Derivate nach Art. 35 KKV-FINMA ermittelt wird. 

b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht auf den gleichen Ba-

siswert wie der abzusichernde Vermögenswert, so sind für eine Verrechnung, zu-

sätzlich zu den Regeln von Bst. a, die Voraussetzungen zu erfüllen („Hedging“), 

dass die Derivat-Geschäfte nicht auf einer Anlagestrategie beruhen dürfen, die der 

Gewinnerzielung dient. Zudem muss das Derivat zu einer nachweisbaren Redukti-

on des Risikos führen, die Risiken des Derivats müssen ausgeglichen werden, die 

zu verrechnenden Derivate, Basiswerte oder Vermögensgegenstände müssen sich 

auf die gleiche Klasse von Finanzinstrumenten beziehen und die Absicherungsstra-

tegie muss auch unter aussergewöhnlichen Marktbedingungen effektiv sein. 

c) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken eingesetzt werden 

und nicht zu einer Hebelwirkung führen oder zusätzliche Marktrisiken beinhalten, 

können ohne die Anforderungen gemäss Bst. b bei der Berechnung des Gesam-

tengagements aus Derivaten verrechnet werden. 

d) Gedeckte Absicherungsgeschäfte durch Zinsderivate sind zulässig. Wandelanleihen 

dürfen bei der Berechnung des Engagements aus Derivaten unberücksichtigt blei-

ben. 

 

8. Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht standardisierte Derivate 

einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit Derivaten an einer Börse, an einem anderen ge-

regelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder OTC (Over-the-Counter) ab-

schliessen. 

 

9. a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten Finanzintermediären 

abschliessen, welche auf diese Geschäftsarten spezialisiert sind und eine einwand-

freie Durchführung des Geschäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegen-

partei nicht um die Depotbank, hat erstere oder deren Garant eine hohe Bonität 

aufzuweisen. 
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b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar bewertet und jeder-

zeit zum Verkehrswert veräussert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattge-

stellt werden können. 

c) Ist für ein OTC-Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der Preis anhand eines 

angemessenen und in der Praxis anerkannten Bewertungsmodells gestützt auf den 

Verkehrswert der Basiswerte, von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nach-

vollziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über ein solches Derivat sind 

grundsätzlich konkrete Offerten von mindestens zwei Gegenparteien einzuholen, 

wobei der Vertrag mit derjenigen Gegenpartei abzuschliessen ist, welche die preis-

lich beste Offerte unterbreitet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind zulässig 

aus Gründen der Risikoverteilung oder wenn weitere Vertragsbestandteile wie Bo-

nität oder Dienstleistungsangebot der Gegenpartei eine andere Offerte als insge-

samt vorteilhafter für die Anleger erscheinen lassen. Ausserdem kann ausnahms-

weise auf die Einholung von Offerten von mindestens zwei möglichen Gegenpar-

teien verzichtet werden, wenn dies im besten Interesse der Anleger ist. Die Gründe 

hierfür sowie der Vertragsabschluss und die Preisbestimmung sind nachvollziehbar 

zu dokumentieren. 

d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte dürfen im Rahmen eines OTC-Geschäfts 

nur Sicherheiten entgegennehmen, welche die Anforderungen gemäss Art. 51 

KKV-FINMA erfüllen. Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufwei-

sen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder von einer dem 

Konzern der Gegenpartei angehörigen oder davon abhängigen Gesellschaft bege-

ben sein. Die Sicherheiten müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis 

an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelt werden und mindestens börsentäglich bewertet werden. Die 

Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten 

die Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. Insbesonde-

re müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten ange-

messen diversifizieren, wobei eine angemessene Diversifikation der Emittenten als 

erreicht gilt, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicherheiten 

nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts eines Teilvermögens entsprechen. Vor-

behalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen 

gemäss Art. 83 KKV. Weiter müssen die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die 

Verfügungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Sicherheiten bei 

Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Einbezug der Gegenpartei oder deren 

Zustimmung erlangen können. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank 

zu verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei 
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einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an 

den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegen-

partei unabhängig ist. 

 

10. Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebeschränkungen (Maxi-

mal- und Minimallimiten) sind die Derivate nach Massgabe der Kollektivanlagenge-

setzgebung zu berücksichtigen. 

 

§ 13 Aufnahme und Gewährung von Krediten 

1. Die Fondsleitung darf für Rechnung der Teilvermögen keine Kredite gewähren. Die 

Effektenleihe gemäss § 10 gilt nicht als Kreditgewährung im Sinne dieses Paragraphen. 

 

2. Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Nettofondsvermögens jedes Teilvermö-

gens vorübergehend Kredite aufnehmen. 

 

§ 14 Belastung des Fondsvermögens 

1. Die Fondsleitung darf zulasten jedes Teilvermögens nicht mehr als 25% seines Netto-

fondsvermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen. 

 

2. Die Belastung des Vermögens der Teilvermögen mit Bürgschaften ist nicht gestattet. 

Ein engagementerhöhendes Kreditderivat gilt nicht als Bürgschaft im Sinne dieses Pa-

ragraphen. 

 

C Anlagebeschränkungen 

§ 15 Risikoverteilung 

1. In die Risikoverteilungsvorschriften sind einzubeziehen: 

a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Derivate, sofern der Index 

hinreichend diversifiziert ist und für den Markt, auf den er sich bezieht, repräsenta-

tiv ist und in angemessener Weise veröffentlicht wird; 

b) flüssige Mittel gemäss § 9; 

c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

Die Risikoverteilungsvorschriften gelten für jedes Teilvermögen einzeln. 

 

2. Gesellschaften, die aufgrund internationaler Rechnungslegungsvorschriften einen Kon-

zern bilden, gelten als ein einziger Emittent. 
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3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten Produkte höchs-

tens 10% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumenten 

desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumen-

te der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Vermögens des Teilvermögens ange-

legt sind, darf 40% des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens nicht überstei-

gen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Ziff. 4 und 5. 

 

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Guthaben 

auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. In diese Limite sind sowohl die flüs-

sigen Mittel gemäss § 9 als auch die Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 einzubezie-

hen. 

 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Vermögens des Teilvermögens in OTC-

Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei eine Bank, die ih-

ren Sitz in der Schweiz oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder 

in einem anderen Staat, in welchem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der 

Schweiz gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des Vermögens des ent-

sprechenden Teilvermögens. 

Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten in Form von liquiden 

Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA abgesichert, so werden diese Forderungen 

bei der Berechnung des Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden Ziff. 3 bis 5 desselben 

Emittenten bzw. Schuldners dürfen insgesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens 

nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 

nachfolgend. 

 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unternehmensgruppe dürfen ins-

gesamt 20% des Vermögens des Teilvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten bleiben 

die höheren Limiten gemäss Ziff. 12 und 13 nachfolgend. 

 

8. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen 

bzw. Aktien desselben Zielfonds anlegen. 

 

9. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die insgesamt mehr als 10% 

der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf 

die Geschäftsleitung eines Emittenten auszuüben.  
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10. Die Fondsleitung darf für das Vermögen eines Teilvermögens höchstens je 10% der 

stimmrechtslosen Beteiligungspapiere, der Schuldverschreibungen und/oder Geld-

marktinstrumente desselben Emittenten sowie höchstens 25% der Anteile bzw. Aktien 

an anderen kollektiven Kapitalanlagen erwerben. 

 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des Erwerbs der Bruttobe-

trag der Schuldverschreibungen, der Geldmarktinstrumente oder der Anteile bzw. Ak-

tien an anderen kollektiven Kapitalanlagen nicht berechnen lässt. 

 

11. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 und 10 sind nicht anwendbar auf Effek-

ten und Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen 

Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-

rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 

Union angehören, begeben oder garantiert werden. 

 

12. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 35% angehoben, wenn die Effekten 

oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körper-

schaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen 

Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehö-

ren, begeben oder garantiert werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktin-

strumente bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser Be-

tracht. Die Einzellimiten von Ziff. 3 und 5 jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite 

von 35% nicht kumuliert werden.  

 

13. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 10% ist auf 100% angehoben, wenn die Effekten 

oder Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat oder einer öffentlich-rechtlichen 

Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-

rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen 

Union angehören, begeben oder garantiert werden. In diesem Fall muss das entspre-

chende Teilvermögen Effekten oder Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs ver-

schiedenen Emissionen halten; höchstens 30% des Vermögens des entsprechenden 

Teilvermögens dürfen in Effekten oder Geldmarktinstrumenten derselben Emission an-

gelegt werden. Die vorgenannten Effekten oder Geldmarktinstrumente bleiben bei der 

Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser Betracht.  

 

Als Emittenten bzw. Garanten im Sinne der Ziff. 12 und 13 sind zugelassen: OECD-

Staaten, Europäische Union (EU), Europarat, Internationale Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung (Weltbank), Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäi-
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sche Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungsbank, Asiatische Entwicklungs-

bank, Afrikanische Entwicklungsbank. 

 

§ 16 Berechnung der Nettoinventarwerte 

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen 

(Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, 

an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit 

des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. 

Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und 

Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teil-

vermögens statt. 

 

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden 

Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu 

bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, 

sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schät-

zung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermitt-

lung des Verkehrswerts angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle 

und -grundsätze an. 

 

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinven-

tarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen gere-

gelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung die-

se gemäss Ziff. 2 bewerten. 

 

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem an-

deren geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie 

folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoer-

werbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv 

dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedin-

gungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite 

angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewer-

tung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emit-

tenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 
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5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. 

Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewer-

tungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

 

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich 

aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilver-

mögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teil-

vermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl 

der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die 

kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet. 

 

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermö-

gen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen An-

teilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteils-

klassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteils-

klasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zu-

fliessenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils 

neu berechnet: 

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf 

einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Aus-

schüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Net-

toinventarwerts unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen 

der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche 

Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen; 

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkei-

ten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an 

die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen 

Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts unterschiedlich 

ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedli-

che Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifi-

sche Kostenbelastungen erfolgen; 

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder 

Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Ka-

pitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse 

oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren 

Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden. 
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§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

1. Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge für Anteile werden am Auftragstag bis zu einem 

bestimmten im Anhang genannten Zeitpunkt entgegengenommen. Der für die Ausga-

be und Rücknahme massgebende Preis der Anteile wird frühestens an dem dem Auf-

tragstag folgenden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt (Forward Pricing). Der An-

hang regelt die Einzelheiten. 

 

Sofern die Ein- bzw. Auszahlung in Anlagen erfolgt (vgl. § 17 Ziff. 7), gilt dies analog 

für die Bewertung dieser Anlagen. 

 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am Bewertungstag 

gestützt auf die Schlusskurse des Vortages gemäss § 16 berechneten Nettoinventar-

wert je Anteil. Bei der Ausgabe werden zum Nettoinventarwert die Nebenkosten (na-

mentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die dem ent-

sprechenden Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages 

erwachsen, zugeschlagen. Bei der Rücknahme werden vom Nettoinventarwert die Ne-

benkosten, die dem entsprechenden Teilvermögen im Durchschnitt aus dem Verkauf 

eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, abgezo-

gen. Der jeweils angewandte Satz ist aus dem Anhang ersichtlich. Ausserdem kann bei 

der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zum Nettoinventarwert eine Ausgabekom-

mission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 

vom Nettoinventarwert abgezogen werden. 

 

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen sowie Anträge auf 

Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurückweisen. 

 

4. Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die Rückzahlung der 

Anteile eines Teilvermögens vorübergehend und ausnahmsweise aufschieben, wenn: 

a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Ver-

mögens des entsprechenden Teilvermögens bildet, geschlossen ist oder wenn der 

Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder anderer Notfall vor-

liegt; 

c) wenn wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschränkungen sonstiger 

Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für das Teilvermögen undurch-

führbar werden; 
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d) zahlreiche Anteile des Teilvermögens gekündigt werden und dadurch die Interes-

sen der übrigen Anleger dieses Teilvermögens wesentlich beeinträchtigen können. 

 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüglich der Prüfgesell-

schaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit. 

 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile eines Teilvermögens aus den unter Ziff. 4 Bst. a 

bis c genannten Gründen aufgeschoben ist, findet keine Ausgabe von Anteilen dieses 

Teilvermögens statt. 

 

7. Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzah-

lung in bar Anlagen an das Vermögen des entsprechenden Teilvermögens leistet 

(„Sacheinlage“ oder „contribution in kind“ genannt) bzw. dass ihm im Falle einer Kün-

digung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden („Sachausla-

ge“ oder „redemption in kind“). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit 

der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sach-

auslagen zuzulassen. 

 

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt 

solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im 

Einklang mit der Anlagepolitik des Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen 

Anleger dieses Teilvermögens dadurch nicht beeinträchtigt werden. 

 

Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten 

dürfen nicht dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet werden. Ent-

stehen einem Teilvermögen durch eine Sacheinlage oder Sachauslage zusätzliche Kos-

ten, so muss diese der Anleger tragen, welcher die Sacheinlage oder Sachauslage be-

antragt hat. 

 

Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Anga-

ben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stich-

tag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückge-

nommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depot-

bank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht 

durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der aus-

gegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. 
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Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesell-

schaft. 

 

Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen. 

 

8. Die Fondsleitung behält sich unter ausserordentlichen Umständen, wie insbesondere 

bei ungenügender Liquidität des betreffenden Teilvermögens, im Interesse der im be-

treffenden Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmean-

träge (Gating) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Rücknahmen netto 

10% des Fondsvermögens übersteigt. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung 

entscheiden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach ei-

genem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahmeaufträge ist als für 

den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem 

Tag geltenden Bedingungen abgewickelt. Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener 

Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. 

 

Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des 

Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemesse-

ner Weise den Anlegern mit.  

 

IV. Vergütungen und Nebenkosten 

§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 

1. Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten 

der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Ausland von 

zusammen höchstens 3% des Nettoinventarwerts belastet werden. Der zurzeit massge-

bliche Höchstsatz ist aus dem Anhang ersichtlich. 

 

2. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zu-

gunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Aus-

land von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwerts belastet werden. Der zurzeit 

massgebliche Höchstsatz ist aus dem Anhang ersichtlich. 

 

3. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zudem zuguns-

ten des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens die Nebenkosten, die dem 

Teilvermögen im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem 
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Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen 

(vgl. § 17 Ziff. 2). Der jeweils angewandte Satz ist im Anhang ersichtlich.  

 

4. Für die Auszahlung der Liquidationsbetreffnisse im Falle der Auflösung des Teilvermö-

gens berechnet die Depotbank dem Anleger auf dem Liquidationsbetreffnis seiner An-

teile eine Kommission von maximal 0.20%. 

 

§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Teilvermögen 

1. Für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen 

stellt die Fondsleitung zulasten jedes Teilvermögens die nachfolgend aufgeführte ma-

ximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro Anteilsklasse in 

Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem 

Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende 

ausbezahlt wird (Vermögensverwaltung und Vertriebskommission, kurz „Management 

Fee“). Die Management Fee kann bei einzelnen Anteilsklassen zu unterschiedlichen 

Sätzen erhoben werden. 

 

Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund: 

Anteilsklasse A: höchstens 1.30% p.a. 

Anteilsklasse C:  Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee zulasten des 

Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der Fondsleitung für 

die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit wird im Rah-

men des in § 6 Ziff. 4 aufgeführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 

Anteilsklasse V: höchstens 1.30% p.a. 

Anteilsklasse W:  höchstens 1.00% p.a. 

 

Der effektiv angewandte Satz der Management Fee ist jeweils aus dem Jahresbericht 

ersichtlich.  

 

2. Für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depot-

bank stellt die Fondsleitung zulasten jedes Teilvermögens die nachfolgend aufgeführte 

maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro Anteilsklasse 

in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem 

Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet und jeweils am Quartalsende 

ausbezahlt wird (Fondsleitungs- und Depotbankkommission, kurz „Service Fee“). Die 
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Entschädigung der Depotbank in Höhe von höchstens 0.15% p.a. für deren in dieser 

Ziffer genannten Leistungen obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee.  

 

Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund: 

Alle Anteilsklassen: höchstens 0.50% p.a. 

 

Der effektiv angewandte Satz der Service Fee ist jeweils aus dem Jahresbericht ersicht-

lich. 

 

3. Die Summe aus Management Fee und Service Fee entspricht einer Verwaltungskom-

mission der Fondsleitung für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertrieb-

stätigkeit des jeweiligen Teilvermögens zuzüglich einer Depotbankkommission für die 

Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs der Teil-

vermögen und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Diese darf 

die folgenden Maximalsätze nicht überschreiten: 

 

Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund: 

Anteilsklasse A: höchstens 1.80% p.a. 

Anteilsklasse C: höchstens 0.50% p.a. 

Anteilsklasse V: höchstens 1.80% p.a. 

Anteilsklasse W: höchstens 1.50% p.a. 

 

4. Die Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden 

Auslagen, die ihnen in Ausführung des Kollektivanlagevertrags entstanden sind: 

a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, 

Kommissionen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Auf-

rechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen; 

b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion 

oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;  

c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;  

d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen 

im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigungen 

des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;  

e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit der Gründung, Än-

derungen, Liquidation, Fusion oder Vereinigung des Umbrella-Fonds bzw. der Teil-

vermögen sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen des Umbrella-

Fonds bzw. der Teilvermögen und ihrer Anleger;  
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f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwerts der Teilvermögen sowie sämtli-

che Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, 

welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind;  

g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahresberichte des Umbrella-

Fonds bzw. der Teilvermögen;  

h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen bei 

einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichts-

behörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung 

des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;  

i)  Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubiger-

rechten durch die Teilvermögen, einschliesslich der Honorarkosten für externe Be-

rater;  

j)  Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Umbrella-Fonds bzw. 

der Teilvermögen eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten 

des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen; 

k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der 

Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Ka-

pitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden.    

 

5. Die Kosten nach Ziff. 4 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zugeschlagen bzw. 

dem Verkaufswert abgezogen. 

 

6. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im An-

hang Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und 

Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem jeweiligen Teilvermögen belasteten 

Gebühren und Kosten zu reduzieren, bezahlen.  

 

7. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf 

unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% be-

tragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Ziel-

fonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und 

Rabatten anzugeben.  

 

8. Erwirbt die Fondsleitung Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die 

unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, 

mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesent-

liche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist („verbundene Zielfonds“), so darf 
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sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht 

den Teilvermögen belasten. 

 

9. Vergütungen und Nebenkosten dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, 

welchem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teil-

vermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilvermögen im Ver-

hältnis ihres Anteils am Gesamtvermögen des Umbrella-Fonds belastet. 

 

V. Rechenschaftsablage und Prüfung 

§ 20 Rechenschaftsablage 

1. Die Teilvermögen haben die folgenden Rechnungseinheiten: 

Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund:  Schweizerfranken (CHF) 

 

2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines Jahres.  

 

3. Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die 

Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen. 

 

4. Zusätzlich zum Jahresbericht informiert die Fondsleitung die Anleger über die Zusam-

mensetzung und den Nettoinventarwert des Vermögens der Teilvermögen und über 

den Nettoinventarwert pro Anteil. Diese Informationen erfolgen gemäss individueller 

Vereinbarung mit den Anlegern entweder per Brief, Fax oder mit Hilfe elektronischer 

Medien, per E-Mail, etc. 

 

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 5 bleibt vorbehalten. 

 

§ 21 Prüfung 

Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die gesetzlichen und ver-

traglichen Vorschriften wie auch die allenfalls auf sie anwendbaren Standesregeln der Asset 

Management Association Switzerland eingehalten haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft 

zur publizierten Jahresrechnung erscheint im Jahresbericht. 

 

VI. Verwendung des Erfolges 

§ 22 

1. Der Nettoertrag der thesaurierenden Anteilsklassen eines Teilvermögens wird jährlich 

pro Anteilsklasse innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres 
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dem entsprechenden Teilvermögen zur Thesaurierung hinzugefügt. Die Fondsleitung 

kann auch Zwischenthesaurierungen des Ertrages beschliessen. Vorbehalten bleiben 

allfällige bei der Thesaurierung erhobene Steuern und Abgaben.  

 Der Nettoertrag der ausschüttenden Anteilsklassen eines Teilvermögens wird jährlich 

pro Anteilsklasse innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in 

der entsprechenden Währung der Anteilsklasse an die Anleger ausgeschüttet. 

 Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den Erträgen vorneh-

men. 

 Bis zu 30% des Nettoertrages einer ausschüttenden Anteilsklasse eines Teilvermögens 

können jeweils auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Auf eine Ausschüttung 

kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag kann auf neue Rechnung vorgetragen 

werden, wenn 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge 

aus früheren Rechnungsjahren eines Teilvermögens oder einer Anteilsklasse we-

niger als 1% des Nettoinventarwerts oder der Anteilsklasse beträgt, und 

- der Nettoertrag des laufenden Geschäftsjahres und die vorgetragenen Erträge 

aus früheren Rechnungsjahren des Teilvermögens oder einer Anteilsklasse weni-

ger als CHF 1, EUR 1, USD 1, GBP 1 und JPY 100 des Teilvermögens bzw. der An-

teilsklasse beträgt.  

 

2. Realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten können von 

der Fondsleitung ausgeschüttet oder zur Wiederanlage (Thesaurierung) zurückbehalten 

werden. 

 

VII. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen 

§ 23 

1. Publikationsorgan des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen ist das im Anhang ge-

nannte Medium. Der Wechsel des Publikationsorgans ist im Publikationsorgan anzu-

zeigen. 

 

2. Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen wesentlicher Ände-

rungen des Fondsvertrags unter Hinweis auf die Stellen, bei denen die Änderungen im 

Wortlaut kostenlos bezogen werden können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder 

der Depotbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen sowie 

die Auflösung einzelner Teilvermögen veröffentlicht. Änderungen, die von Gesetzes 

wegen erforderlich sind, welche die Rechte der Anleger nicht berühren oder die aus-
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schliesslich formeller Natur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von 

der Publikationspflicht ausgenommen werden. 

 

3. Die Fondsleitung publiziert für jedes Teilvermögen die Ausgabe- und Rücknahmepreise 

bzw. den Nettoinventarwert aller Anteilsklassen mit dem Hinweis "exklusive Kommissi-

onen" bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in dem im Anhang genannten 

Publikationsorgan. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat publiziert. Die 

Wochen und Wochentage, an denen die Publikation stattfindet, werden im Anhang 

festgelegt. 

 

4. Der Fondsvertrag mit Anhang sowie die Jahresberichte können bei der Fondsleitung, 

der Depotbank und bei allen Vertreibern kostenlos bezogen werden. 

 

VIII. Umstrukturierung und Auflösung 

§ 24 Vereinigung 

1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank einzelne Teilvermögen mit 

anderen Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds vereinigen, indem sie auf den 

Zeitpunkt der Vereinigung die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu 

übertragenden Teilvermögen bzw. Anlagefonds auf das übernehmende Teilvermögen 

bzw. den übernehmenden Anlagefonds überträgt. Die Anleger des übertragenden Teil-

vermögens bzw. Anlagefonds erhalten Anteile am übernehmenden Teilvermögen bzw. 

Anlagefonds in entsprechender Höhe. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das 

übertragende Teilvermögen bzw. der übertragende Anlagefonds ohne Liquidation auf-

gelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden Teilvermögens bzw. Anlagefonds gilt 

auch für das übertragende Teilvermögen bzw. den übertragenden Anlagefonds. 

 

2. Teilvermögen bzw. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 

a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen 

b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden 

c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Bestimmungen grundsätz-

lich übereinstimmen: 

- die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung sowie die mit der An-

lage verbundenen Risiken 

- die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusse-

rung von Sachen und Rechten; 
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- die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und 

Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von 

Anlagen (Courtagen, Gebühren, Abgaben) die dem Fondsvermögen bzw. dem 

Vermögen des Teilvermögens oder den Anlegern belastet werden dürfen; 

- die Rücknahmebedingungen; 

- die Laufzeit des Fondsvertrags und die Voraussetzungen der Auflösung. 

d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Teilvermögen bzw. der beteiligten 

Anlagefonds bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswer-

te und Verbindlichkeiten übernommen werden. 

e) weder den Teilvermögen bzw. Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten er-

wachsen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 4 Bst. b, d und 

e. 

 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in Anspruch nimmt, kann die 

Aufsichtsbehörde einen befristeten Aufschub der Rückzahlung der Anteile der beteilig-

ten Teilvermögen bzw. Anlagefonds bewilligen sowie die Aussetzung des Anteilhandels 

über mehrere Tage gutheissen. 

 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten Veröffentlichung die 

beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags sowie die beabsichtigte Vereinigung zu-

sammen mit dem Vereinigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der 

Vereinigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur Anlagepolitik 

der beteiligten Teilvermögen bzw. der beteiligten Anlagefonds und den allfälligen Un-

terschieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden Teilvermögen 

bzw. Anlagefonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfälligen Unter-

schieden in den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen für die Teilvermögen bzw. für 

die Anlagefonds sowie die Stellungnahme der zuständigen kollektivanlagenrechtlichen 

Prüfgesellschaft. 

 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags nach § 

23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit 

dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag 

im Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. Dabei weist sie 

die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der 

Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des 

Fondsvertrags erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile in bar verlangen bzw. den 

Antrag auf Sachauslage gemäss § 17 Ziff. 7 stellen können. 
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6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe Durchführung der 

Vereinigung und äussert sich dazu in einem Bericht zuhanden der Fondsleitung und 

der Aufsichtsbehörde. 

 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der Vereinigung und 

publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestätigung der Prüfgesellschaft zur ord-

nungsgemässen Durchführung sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publika-

tionsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. 

 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbericht des überneh-

menden Teilvermögens bzw. Anlagefonds. Für das übertragende Teilvermögen bzw. 

den übertragenden Anlagefonds ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls 

die Vereinigung nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt. 

 

§ 25 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung 

1. Die Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. 

 

2. Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung der Teilvermögen durch 

Kündigung des Fondsvertrags fristlos herbeiführen. 

 

3. Die einzelnen Teilvermögen können durch Verfügung der Aufsichtsbehörde aufgelöst 

werden, insbesondere wenn ein Teilvermögen spätestens ein Jahr nach Ablauf der 

Zeichnungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, durch die Aufsichtsbehörde auf An-

trag der Fondsleitung und der Depotbank erstreckten Frist nicht über ein Nettofonds-

vermögen von 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert in der Rechnungsein-

heit) verfügt. 

 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unverzüglich bekannt und 

veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

 

5. Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrags darf die Fondsleitung die betroffenen 

Teilvermögen unverzüglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde die Auflösung eines 

Teilvermögens verfügt, so muss dieses unverzüglich liquidiert werden. Die Auszahlung 

des Liquidationserlöses an die Anleger ist der Depotbank zu übertragen. Sollte die Li-

quidation längere Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt werden. 
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Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung der Aufsichtsbehörde 

einholen. 

 

IX. Änderung des Fondsvertrags 

§ 26 

Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die Absicht, Anteilsklassen 

zu vereinigen oder die Fondsleitung oder die Depotbank zu wechseln, so haben die Anleger 

die Möglichkeit, bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen seit der entsprechenden Publika-

tion bzw. Mitteilung Einwendungen zu erheben. In der Publikation informiert die Fondslei-

tung die Anleger darüber, auf welche Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die 

Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei einer Änderung des 

Fondsvertrags (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) können die Anleger überdies unter Be-

achtung der vertraglichen Frist die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten 

bleiben die Fälle gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der 

Publikationspflicht ausgenommen sind. 

 

X. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

§ 27 

1. Der Umbrella-Fonds und die einzelnen Teilvermögen unterstehen schweizerischem 

Recht, insbesondere dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. 

Juni 2006, der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 

2006 sowie der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA über die 

kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014. 

 

Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

 

2. Für die Auslegung des Fondsvertrags ist die deutsche Fassung massgebend. 

 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 31. Mai 2024 in Kraft.  

 

4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 7. August 2023. 

 

5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA ausschliesslich die Bestim-

mungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV und stellt deren Gesetzeskonformität fest.  
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Der Fondsvertrag ist am 29. Mai 2024 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA 

genehmigt worden. 
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ANHANG  

Stand: 31. Mai 2024 

 

Ergänzende Angaben zum Fondsvertrag des  

 

Swiss Rock (CH) Institutional Funds 

 

ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditio-

nelle Anlagen" für qualifizierte Anleger. 

 

1. Informationen über die Fondsleitung 

1.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

Die Fondsleitung ist die Swiss Rock Asset Management AG. Sie wurde im Jahre 2007 als 

Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich gegründet und ist seit der Bewilligung der Eidgenössi-

schen Finanzmarktaufsicht FINMA vom 27. März 2008 im Fondsgeschäft tätig. 

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt am 31. Dezember 2023 

CHF 1.2 Mio. Das Aktienkapital ist in 1'200'000 Namenaktien eingeteilt und voll einbezahlt. 

Einzige Aktionärin der Swiss Rock Asset Management AG ist die Swiss Wealth and Asset 

Partners AG, Zürich (Holdinggesellschaft).  

 

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung setzt sich wie folgt zusammen:  

• Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident, Professor für Finanzmarktrecht sowie Legal Manage-

ment und Compliance an der Universität Luzern, Inhaber taischconsulting 

• Dr. Roman von Ah, Delegierter, CEO Swiss Rock Asset Management AG  

• Martin Vogl, Mitglied, Verwaltungsratspräsident Inlife Holding AG, Skandia Leben AG 

und Aspecta Assurance International AG 

• Nicla Häfliger, Mitglied, Rechtsanwältin 

 

Die Geschäftsführung obliegt den folgenden Personen: 

• Dr. Roman von Ah, CEO 

• Bruno Heusser, Leiter Obligationen 

• Dr. Martin Schlatter, Leiter Aktien 

• Dr. Christian Gast, Leiter Kunden 

• Markus Rellstab, Leiter Logistik 
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Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz insgesamt zehn Anlagefonds (inkl. Teilvermögen) 

nach schweizerischem Recht, wobei sich die Summe der verwalteten Vermögen am Stichtag 

31. Dezember 2023 auf rund CHF 2.1 Mrd. belief. 

 

Weiter erbringt die Fondsleitung per 31. Dezember 2023 insbesondere die folgenden 

Dienstleistungen: 

• Individuelle Vermögensverwaltung einzelner Portfolios; 

• Anlageberatung;   

• Administrationsleistungen für Schweizer Anlagefonds; 

• Vermögensverwaltung für ausländische kollektive Kapitalanlagen;  

• Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen in der Schweiz; sowie 

• Führung von Fondsanteilskonten. 

 

Die Fondsleitung hat ihren Sitz an der Rigistrasse 60, 8006 Zürich. Die Internet-Adresse der 

Fondsleitung lautet: www.swiss-rock.ch. 

 

1.2 Anlageentscheide 

Die Anlageentscheide sind nicht übertragen. Die Fondsleitung fungiert als Vermögensverwal-

ter aller Teilvermögen. 

 

1.3 Übertragung von Teilaufgaben 

Die Weitschriftenbuchhaltung, welche auch die Berechnung der Nettoinventarwerte umfasst, 

die Publikation der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Lieferung der Daten zur Erstellung 

der Pflichtpublikationen, den Betrieb der dazugehörigen IT-Systeme, die Aufbewahrung der 

diesbezüglichen Geschäftsunterlagen sowie weitere administrative Aufgaben sind an die 

CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, Bleicherweg 7, 8002 Zürich 

übertragen. Die CACEIS Bank zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung im Bereich 

der Wertschriftenbuchhaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der 

Swiss Rock Asset Management AG und der CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung 

Zürich / Schweiz, abgeschlossener Vertrag. 

 

2. Informationen über die Depotbank 

Depotbank ist die CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz.  

Die Depotbank ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligte 

schweizerische Zweigniederlassung einer ausländischen Bank im Sinne der Auslandban-

kenverordnung-FINMA, eine Depotbank sowie eine Vertreterin ausländischer kollektiver Ka-
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pitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagengesetzes. Sie ist eine Zweigniederlassung der 

CACEIS Bank, Montrouge, Frankreich, welche französischem Recht untersteht.  

 

CACEIS Bank bietet Verwaltungsgesellschaften von kollektiven Kapitalanlagen, Asset Mana-

gern, Pensionskassen oder anderen institutionellen Finanzinvestoren eine Vielzahl von 

Dienstleistungen an, einschliesslich der globalen Verwahrung von Vermögenswerten, Admi-

nistration von kollektiven Kapitalanlagen, Führung des Investorenregisters sowie weitere 

Dienstleistungen im Bereich kollektiver Kapitalanlagen. 

 

Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im In- und Ausland mit der Aufbewahrung 

des Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung 

liegt. Für Finanzinstrumente darf die Übertragung nur an beaufsichtigte Dritt- oder Zentral-

verwahrer erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem Ort, an 

dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Zentralverwahrer nicht möglich ist, wie 

insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlagepro-

duktes. Mit der Übertragung der Aufbewahrung des Fondsvermögens auf Dritt- und Zentral-

verwahrer im In- oder Ausland gehen folgende Risiken einher: Mit der Verwahrung von 

Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus 

Insolvenz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers beziehungsweise höherer Gewalt 

resultieren kann. Die Dritt- und Zentralverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung 

an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur noch das Miteigen-

tum hat. Sind die Dritt- und Zentralverwahrer überdies nicht beaufsichtigt, so dürften sie 

organisatorisch nicht den Anforderungen genügen, welche an Schweizer Banken gestellt 

werden. 

 

Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Schaden, sofern sie nicht 

nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instruktion und Überwachung die nach den Um-

ständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.  

 

Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als „Participating Foreign Financial Institution 

(PFFI)“ im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account 

Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, „FATCA“) angemeldet. 

 

Anschrift: CACEIS Bank, Montrouge,    

Zweigniederlassung Zürich / Schweiz 

Bleicherweg 7 

  8002 Zürich 
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3. Zahlstelle 

Zahlstelle ist die Depotbank, CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, 

Bleicherweg 7, CH-8002 Zürich. 

 

4. Prüfgesellschaft 

Als Prüfgesellschaft amtet die Grant Thornton AG Claridenstrasse 35, 8002 Zürich. 

 

5. Publikationen des Umbrella-Fonds bzw. dessen Teilvermögen 

Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank so-

wie der Auflösung von Teilvermögen erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung auf 

der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). 

 

Preisveröffentlichungen erfolgen für alle Anteilsklassen täglich auf der elektronischen Platt-

form der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).  

 

6. Bezahlung von Retrozessionen und Rabatten 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Ver-

triebsaktivität von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit 

dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden: 

- Zurverfügungstellung und Abgabe von Marketing Material und rechtlichen Dokumenten; 

- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publi-

kationen; 

- Organisation von Road Shows; 

- Teilnahme an Veranstaltungen und Messen; 

- Herstellung von Werbematerial; 

- Schulung von Vertriebsmitarbeitern; 

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform für 

Drittanbieter; 

- Erstellen von Fondsresearch-Material; 

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertreibern. 

 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an 

die Anleger weitergeleitet werden. 
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Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und infor-

mieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigung, die sie für die 

Vertriebstätigkeit erhalten können. 

 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv gehaltenen Beträge, wel-

che sie für die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger 

erhalten, offen. 

 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Zusammenhang mit der Vertriebstätig-

keit in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger be-

zahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder 

Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie 

 

- aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zu-

sätzlich belasten, 

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden, 

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, un-

ter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden. 

 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Fondsleitung sind: 

 

- das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in 

der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktepalette der Swiss Rock 

Asset Management AG; 

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer); 

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase von neuen Anteils-

klassen oder Anlagefonds; 

- der Umfang des Beratungs- und Betreuungsaufwandes für einen Anleger; 

- die strategische Bedeutung der Gesamtkundenbeziehung mit der Swiss Rock Asset Ma-

nagement AG (insbesondere Umfang der Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen, 

welche von der Swiss Rock Asset Management AG erbracht werden). 

 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die entsprechende Höhe der Rabatte kos-

tenlos offen. 

 

 



Seite 45 von 49 

7. Wesentliche Risiken 

Der Wert der Anlagen richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert. Je nach dem generellen 

Börsentrend und der Entwicklungen der in einem Teilvermögen gehaltenen Titel kann der 

Inventarwert erheblich schwanken. Es besteht keine Gewähr dafür, dass das jeweilige Anla-

geziel der Teilvermögen erreicht wird oder dass der Anleger das gesamte von ihm investier-

te Kapital zurückerhält, einen bestimmten Ertrag erzielt oder die Anteile zu einem bestimm-

ten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann. 

Die Teilvermögen können insbesondere den nachfolgend genannten, nicht abschliessend 

aufgezählten Risiken ausgesetzt sein:  

Marktrisiko: Die Teilvermögen können je nach Anlagepolitik in die weltweiten Märkte für 

Effekten und andere Finanzinstrumente investieren. Politische Unsicherheit, Währungsex-

portbeschränkungen, Änderungen von Gesetzen und der fiskalischen Rahmenbedingungen 

können die individuellen Anlagen und die Rendite negativ beeinflussen. Die Fondsleitung 

strebt insofern eine Begrenzung der Marktrisiken an, als sie die Anlagen vorab in den welt-

weit führenden Märkten tätigt. 

Emittentenrisiko: Unter dem Emittentenrisiko versteht man das Risiko, dass ein Emittent von 

Wertpapieren zahlungsunfähig wird und die Inhaber der Wertpapiere ihr eingesetztes Kapital 

verlieren. Eine wichtige Rolle spielt das Emittentenrisiko bei Forderungswertpapieren und -

wertrechten, aber auch bei Derivaten wie Optionsscheinen oder Zertifikaten. Das Emittenten-

risiko hängt immer von der finanziellen und wirtschaftlichen Situation und Zukunft des Emit-

tenten ab. 

Gegenparteirisiko: Das Gegenparteirisiko kennzeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Zah-

lungsunfähigkeit des Schuldners, einer Gegenpartei einer hängigen Transaktion oder des 

Emittenten oder Garanten einer Effekte oder eines Derivats. Der Eintritt der Zahlungsunfä-

higkeit einer solchen Partei hat zur Folge, dass der Betrag der mit dem Risiko dieser Partei 

behafteten Anlage teilweise oder gänzlich verloren geht. Dieses Risiko muss bei der Wahl 

eines Schuldners, einer Gegenpartei, eines Emittenten oder Garanten beachtet werden. 

Gradmesser für die Bonität eines Emittenten bildet u.a. dessen Einstufung (Rating) durch 

Ratingagenturen.  

Währungsrisiko: Die Teilvermögen investieren je nach Anlagepolitik weltweit in Anlagen, die 

auf verschiedene Währungen lauten. Jede Anlage in einer Währung, welche nicht der Rech-

nungseinheit des Teilvermögens entspricht, ist mit einem Währungsrisiko verbunden. Die 

Fondsleitung kann Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten, gegen diese absi-

chern, ist aber nicht verpflichtet, eine systematische Währungsabsicherung vorzunehmen. 
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Liquiditätsrisiko: Einzelne Anlagen der Teilvermögen können Liquiditätsrisiken unterliegen. 

Dies bedeutet, dass bei schwierigen Marktbedingungen die gehandelten Volumen (Liquidität) 

tiefer sind als normal. Dies kann dazu führen, dass einzelne Anlagen nicht zu dem Preis ver-

kauft werden können, der als der angemessenste erachtet wird.  

Konzentration der Anlagen/Risikostreuung: Die Fondsleitung ist bestrebt, durch Anlage in 

Instrumente einer Vielzahl von Emittenten ein diversifiziertes Fondsportefeuille zu gestalten. 

Indes können die Anlagen jeweils in einzelne Wirtschaftssektoren investiert werden. Auch 

können sich die Anlagen jeweils auf einzelne Bereiche dieses Sektors und einzelne Regionen 

konzentrieren. Dieses Anlageverhalten kann das Verlustrisiko erhöhen, wenn die jeweils ge-

wählte Anlagestrategie nicht die Erwartungen erfüllt. 

Kleine und mittelgrosse Unternehmen: Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer 

Marktkapitalisierung und kleinere Unternehmen tendieren zu einer höheren Volatilität und 

geringerer Liquidität als Wertpapiere grosser Unternehmen. Da die Wertpapiere von Unter-

nehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und kleinere Unternehmen einer höheren Kurs-

volatilität unterliegen können als Wertpapiere grösserer Unternehmen, kann der Nettoinven-

tarwert von Teilvermögen, die in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung und kleine-

re Unternehmen investieren, diese Volatilität widerspiegeln. Unternehmen mit mittlerer 

Marktkapitalisierung und kleinere Unternehmen können im Vergleich zu grösseren Unter-

nehmen eine kürzere Unternehmenshistorie, weniger Möglichkeiten für zusätzliche Kapital-

aufnahmen und eine weniger diversifizierte Produktlinie haben, sodass sie dem Druck des 

Marktes stärker ausgesetzt sind, und unter Umständen einen kleineren öffentlichen Markt 

für ihre Wertpapiere haben.  

Schwellenländer (Emerging Markets): Die Fondsleitung kann für einzelne Teilvermögen in 

Beteiligungswertpapiere/-wertrechte sowie in Forderungswertpapiere/-wertrechte von Unter-

nehmen aus Emerging Markets investieren. Emerging Markets sind Länder, die eine Phase 

der wirtschaftlichen Entwicklung durchlaufen, jedoch noch nicht das Stadium eines entwi-

ckelten Landes wie die Staaten von Mittel- und Nordeuropa, Nordamerika oder Japan er-

reicht haben. Die politische, rechtliche und wirtschaftliche Lage von Emerging Markets ist 

generell instabiler als die von Industriestaaten und kann schnellen und unvorhergesehenen 

Änderungen unterliegen. Verschiedene Entwicklungen können die Lage von ausländischen 

Investoren wie den Teilvermögen nachteilig beeinflussen, namentlich Änderungen der steu-

erlichen Rahmenbedingungen, die Einführung von Quellensteuern auf der Ausschüttung von 

Zins- oder Dividendenerträgen, die Einführung von Kapitaltransferbeschränkungen und Wäh-

rungsabwertungen. Die Preise von Emerging Markets Anlagen sind in der Regel verstärkt 

von der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage eines Unternehmens und von der allgemei-

nen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des entsprechenden Emerging Markets 
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abhängig. Für Aktien, welche an einer anerkannten Börse eines Emerging Markets notiert 

sind oder an einem anderen geregelten Markt eines solchen Landes gehandelt werden, gilt, 

dass solche Börsen oder Märkte nicht den Grad von Organisation, Transparenz und Liquidi-

tät aufweisen, der bei Börsen und Märkten in den meisten entwickelten Staaten üblich ist. 

 

8. Liquiditätsrisikomanagement 

Die Fondsleitung stellt ein angemessenes Liquiditätsmanagement sicher. Die Fondsleitung 

überwacht mittels geeigneten Verfahren die Liquidität der Teilvermögen und stellt damit 

sicher, dass diese angemessen liquide sind, um Rücknahmeanträgen nachkommen zu kön-

nen. Sie berücksichtigt dabei die Anlagestrategie, die Handelsfrequenz, die Liquidität der 

zugrunde liegenden Vermögenswerte und deren Bewertung sowie die Zusammensetzung 

des Anlegerkreises. Zudem werden die Teilvermögen unter Berücksichtigung von verschie-

denen Stressszenarien auf Liquiditätsrisiken hin überprüft. 

 

Die Fondsleitung beurteilt die Liquidität der Teilvermögen im Rahmen der Strukturierung 

und Auflegung, und danach grundsätzlich monatlich. Die Verfahren sowie die Abläufe und 

die Organisation des Liquiditätsmanagements werden jährlich überprüft. 

 

Die Liquiditätsrisiken werden in Ziff. 7 «Wesentliche Risiken» näher beschrieben. 

 

 

 



 

 

TABELLE ZUM ANHANG  

Stand: 31. Mai 2024 

 

Teilvermö-

gen 

An-

teils-

klasse 

Valoren- 

Nummer 

ISIN- 

Nummer 

Verwen-

dung des 

Erfolges 

Rech-

nungs-

einheit 

des 

Teilver-

mö-

gens 

Ausgabe- / 

Rücknah-

me-

kommissi-

on1) 

Max. Ausga-

be- / Rück-

nahme-

spesen10) 

Max. 

Manage-

ment Fee2) 

Max. Ser-

vice Fee4) 

Frist für die 

täglichen 

Zeichnungen 

und Rücknah-

men von Antei-

len am Auf-

tragstag (T) 

Bewertungs-

tag ab Auf-

tragstag (T) 

Valutatage ab Auf-

tragstag (T) 

Swiss Rock 

(CH) Inst 

Global 

Equity Fund 

A5) 12531614 CH0125316148 

thesaurie-

rend 
CHF 0% / 0% 

0.13% 1.30% p.a. 

0.50% p.a. 15.00 T+2 T+3 
C7) n/a n/a 0.13% 0% p.a.8) 

V9) n/a n/a 0.13% 1.30% p.a. 

W3) 12531615 CH0125316155 0.13% 1.00% p.a. 

 
1) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrags): Bei der Ausgabe von Anteilen kann dem Anleger eine Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und 

Ausland von zusammen höchstens 3% des Nettoinventarwerts belastet werden. Bei der Rücknahme von Anteilen kann dem Anleger eine Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder von Vertreibern im In- und Aus-

land von zusammen höchstens 2% des Nettoinventarwerts belastet werden. In Übereinstimmung mit § 18 Ziff. 1 und 2 des Fondsvertrags wird in der Tabelle der derzeit massgebliche Höchstsatz der Ausgabe- und Rücknahmekommission aufgeführt. 

2) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages): Für die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten jedes Teilvermö-

gens die aufgeführte maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro Anteilsklasse in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belastet 

und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Vermögensverwaltung und Vertriebskommission, kurz „Management Fee“). Die Kommission kann bei einzelnen Anteilsklassen zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden. 

3) Anteile der Anteilsklasse W sind nur zugänglich für schweizerische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (einschliesslich berechtigte Anlagestiftungen) mit professioneller Tresorerie im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 Bst. f FIDLEG, 

welche unter dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-USA (DBA CH-USA) sowie gemäss der Verständigungsvereinbarung vom 25. November/3. Dezember 2004 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA als für den 0% Quellen-

steuersatz berechtigte Pensionseinrichtungen gelten. Schweizerische Anlagestiftungen gelten unter dem DBA CH-USA als berechtigte Pensionseinrichtungen im Sinne von Ziff. 4 Bst. b der Verständigungsvereinbarung, sofern alle Beteiligten der Anlage-

stiftung in der Schweiz ansässige Vorsorgeeinrichtungen sind, die gestützt auf das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge errichtet wurden, nicht aber anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge oder 

andere individuelle Selbstvorsorgepläne. Die vorgenannte Verständigungsvereinbarung bezweckt die Klarstellung der Voraussetzungen unter denen anerkannte schweizerische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (einschliesslich berechtigte Anlage-

stiftungen) eine vollständige Entlastung von US Quellensteuern auf Dividenden gemäss Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA bewirken können. Die Fondsleitung beabsichtigt, die Anteilsklasse gegenüber den US Steuerbehörden zwecks Ermöglichung der voll-

ständigen Quellensteuerentlastung unter Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA als transparent zu deklarieren. Anleger der Anteilsklasse W haben ihre Qualifikation für diese Anteilsklasse mittels eines vollständig und korrekt ausgefüllten sowie im Original unter-

zeichneten Steuerformulars (W-8BEN-E) gegenüber der Depotbank respektive der Fondsleitung zu bestätigen bzw. die entsprechende Bestätigung fristgerecht bei der Depotbank respektive der Fondsleitung zu erneuern. Mit ausdrücklicher vorgängiger 

Zustimmung der Depotbank im Sinne von Ziff. 6 nachfolgend kann der Anleger das Formular W-8BEN-E der Depotbank respektive der Fondsleitung auch durch seine Depotstelle einreichen, sofern die Anteile bei der Depotbank in einem ausschliess-

lich dem Anleger gewidmeten Depot verbucht werden.  

4) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages): Für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank stellt die Fondsleitung zulasten jedes Teilver-

mögens die aufgeführte maximale Kommission des Nettofondsvermögens der Teilvermögen pro Anteilsklasse in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögens belas-

tet und jeweils am Quartalsende ausbezahlt wird (Fondsleitungs- und Depotbankkommission, kurz „Service Fee“). Die Entschädigung der Depotbank in Höhe von höchstens 0.15% p.a. für deren in § 4 des Fondsvertrags aufgeführte Leistungen obliegt 

der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee.  

5) Anteile der Anteilsklasse A sind allen qualifizierten Anlegern im Sinne von § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags zugänglich. 
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6) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages): Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhebt die Fondsleitung zugunsten des Vermögens des Teilvermögens die Nebenkosten, die dem Teilvermögen 

im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen (vgl. § 17 Ziff. 2 i.V.m. § 18 Ziff. 3 des Fondsvertrags). Der jeweils angewandte Satz ist aus 

der Tabelle ersichtlich. Die Erhebung von Nebenkosten (Ausgabe- und Rücknahmespesen) entfällt bei Sachein- bzw. Sachauslagen (vgl. § 18 des Fondsvertrags). Einem Teilvermögen erwachsen anlageseitig nur insoweit Nebenkosten in Verbindung mit 

der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, als an einem Bankwerktag per Saldo ein Ausgabe- oder Rücknahmeüberschuss resultiert. Die Fondsleitung kann in dem Umfang auf die Erhebung von Ausgabe- und Rücknahmespesen verzichten, als Ausga-

ben und Rücknahmen an einem Bankwerktag gegeneinander aufgerechnet werden können. Dabei sind die Anleger jeweils untereinander gleich zu behandeln. 

7) Anteile der Anteilsklasse C sind nur zugänglich für qualifizierte Anleger gemäss § 5 Ziff. 1 des Fondsvertrags, die einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen haben. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gilt als Dienstleistungsvertrag 

ein schriftlicher Vermögensverwaltungsvertrag oder ein schriftlicher Beratungsvertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. Bei qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG gilt als Dienstleistungsvertrag ein schriftli-

cher Vermögensverwaltungsvertrag, ein schriftlicher Beratungsvertrag, ein schriftlicher Investitionsvertrag oder ein anderer schriftlicher Vertrag mit der Fondsleitung oder einem beaufsichtigten Finanzintermediär. Die Anteile der Anteilsklasse C dürfen 

nur von beaufsichtigten Finanzintermediären angeboten resp. eingesetzt werden, sofern diese eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der Fondsleitung abgeschlossen haben. Bei der Anteilsklasse C wird keine Management Fee im Sinne von 

§ 19 Ziff. 1 des Fondsvertrags zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit wird im Rahmen des Dienstleistungsvertrages erhoben. 

8) Bei der Anteilsklasse C wird gemäss § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrags keine Management Fee zulasten des Fondsvermögens erhoben. Die Entschädigung der Fondsleitung für die Vermögensverwaltung und, sofern entschädigt, die Vertriebstätigkeit wird 

im Rahmen des in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrags aufgeführten Dienstleistungsvertrages erhoben. 

9) Der Anlegerkreis dieser Anteilsklasse ist beschränkt auf steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen oder Sozialversicherungs- oder Ausgleichskassen sowie der Aufsicht des 

Bundes unterstellte Lebensversicherer oder inländische öffentlich-rechtliche Lebensversicherer, welche als qualifizierte Anleger im Sinne von § 5 Ziff. 1 qualifizieren. 

 

 

 


